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Haben Sie eine körperliche 
Behinderung und lassen sich  
nicht gerne hindern? Suchen  
Sie nach neuen Möglichkeiten, 
Ihr Leben zu gestalten? Brauchen  
Sie Unterstützung, schätzen aber 
trotzdem das selbstbestimmte  
Sein? Dann sind Sie bei uns richtig. 

Perspektiven schaffen

Wohn- und Arbeitsplätze im WBZ

Cornelia Truffer WOHN- UND BÜROZENTRUM
Bereichsleiterin Services FÜR KÖRPERBEHINDERTE  
cornelia.truffer@wbz.ch Aumattstrasse 70–72, Postfach,  
 CH-4153 Reinach 1 
t +41 61 755 71 07 t +41 61 755 77 77  
 www.wbz.ch

Wir bieten Wohn- und Arbeitsplätze 
– interne und externe Wohnpflege mit Betreuung
– Arbeits- und Beschäftigungsplätze 
– Wohntraining 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie. 
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nen der Fall war. Jedenfalls bis sie erwachsen sind 
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 Schneller heisst nicht besser…

Trotz rechtlicher Gleichstellung: Für junge Menschen mit Behinderung hat sich die Tür zu den Berufsaus-
bildungen erst einen Spalt breit geöffnet. Um den Zugang zu erweitern und allen zu erschliessen, braucht 
es noch viel Engagement.

bim. Ein kleingewachsener Koch steht auf einem Sche-
mel und rührt im Topf – ein Bild mit symbolischem 
Charakter für das Wesen des Nachteilsausgleichs: Es 
werden Bedingungen geschaffen, um die Grösse, die 
nicht der Norm entspricht, auszugleichen; damit der 
Koch seine Arbeit tun kann, so wie alle anderen Köche 
auch. Mit dem Nachteilsausgleich wird die rechtliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in der 
Berufsbildung umgesetzt. Im Lexikon der Berufsbildung 
ist festgehalten: «Lernenden mit Behinderung dürfen 
in der beruflichen Grundbildung und in der höheren 
Berufsbildung beim Lernen und beim Qualifikations-
verfahren aufgrund der Behinderung keine Nachteile 
entstehen. Leistungsanforderungen werden dem indi-
viduellen, behinderungsbedingten Förderbedarf ent-
sprechend differenziert gestaltet.» 
Es dürfen keine Nachteile, aber natürlich auch keine 
Vorteile entstehen: Die kognitiven und fachlichen An-
forderungen müssen denjenigen der nicht-behinder-
ten Lernenden entsprechen. 

Ihre Beeinträchtigungen werden mit Intelligenz-
minderung verwechselt
Die möglichen Beeinträchtigungen sind vielfältig und 
erfordern entsprechend unterschiedliche Massnahmen 
des Ausgleichs. Bei den Sinnesbehinderungen stehen 
Anpassungen im Kommunikationsbereich im Vorder-
grund und bei Mobilitätseinschränkungen der Zugang 
zu Bauten. Wie aber geht das bei einer Schreib-, Lese 
oder Rechnungsstörung, bei Aufmerksamkeitsdefizi-
ten (z.B. ADHS) oder bei einer Beeinträchtigung des 
Autismusspektrums? Noch hat man wenig Erfahrung, 
da die Betroffenen oft verkannt werden, ihre Beein-
trächtigung mit Intelligenzminderung verwechselt und 
ihre Leistungsfähigkeit unterschätzt wird. Die schuli-
sche Laufbahn hat nicht selten zu grosser persönlicher 
Verunsicherung geführt – weit entfernt von der Vor-
aussetzung, sich selbstbewusst zu bewerben und einen 
Nachteilsausgleich zu beantragen. Ähnlich ergeht es 
jungen Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen. Sie sind zusätzlich oft mit Vorurteilen und Abwehr 
konfrontiert oder mit der Vorstellung, mit genügend 
Willenskraft wäre ihrer Krankheit schon beizukom-
men. Um die notwendigen behinderungsspezifischen 
Anpassungen zu erhalten, müssen die Betroffenen aber 
entsprechende Anträge stellen. Geht es um die Berufs-

bildung, melden sie sich beim zuständigen Kantona-
len Berufsbildungsamt; die Kostenübernahme für die 
Eingliederungsmassnahmen können bei der IV-Stelle 
beantragt werden. Bei einer schulischen Ausbildung 
müssen die Studierenden mit Behinderung mit den 
zuständigen Verantwortlichen des Instituts Kontakt 
aufnehmen, ihren Bedarf anmelden und die Lösungs-
möglichkeiten besprechen. In jedem Fall gilt: die Be-
hinderung muss anerkannt und durch ein ärztliches 
Zeugnis bescheinigt sein. 

Menschen mit geisitigen Behinderungen traut 
man zu wenig zu
Menschen mit geistigen Behinderungen haben es be-
sonders schwer, Zugang zu Berufsbildung und –aus-
übung zu bekommen. Noch bis ins zwanzigste Jahr-
hundert hielt man sie für bildungsunfähig und erst mit 
der Einführung der Invalidenversicherung 1960 wurde 
ihnen ein Recht auf Bildung garantiert. Dieses Recht 
muss noch heute immer wieder erkämpft respektive 
durchgesetzt werden. 2016 wurde einer jungen Frau 
mit Trisonomie 21 ein zweites Ausbildungsjahr erst 
nach Einreichung einer Beschwerde und schliesslich 
per Bundesgerichtsurteil zugebilligt. Die IV hatte zuvor 
die Finanzierung des zweiten Lehrjahres abgelehnt mit 
der Begründung, es bestehe keine Aussicht auf eine 
Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt. Die Zeichen für 
eine berufliche Aus- und Weiterbildung von Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung stünden zur-
zeit schlecht, meint «insieme», die Dachorganisation 
der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung. Die Niveaus der niederschwelligen Aus-
bildungen sind gestiegen. Viele Menschen mit leichter 
geistiger Behinderung könnten den Ansprüchen nicht 
mehr genügen. Der Bericht der Schweizerischen Berufs-
bildungs-Konferenz hält jedoch fest: «Menschen mit 
einer geistigen Behinderung sind grundsätzlich lernfä-
hig und können ihre Potenziale unter förderlichen Um-
weltbedingungen zeigen und entfalten.» Nebst konkre-
ten Empfehlungen zu Nachteilsausgleichen wird auch 
betont, dass sich kognitive Fähigkeiten nicht unbedingt 
mit einem Intelligenztest messen lassen, sondern viel-
mehr die praktische Arbeit beachtet werden müsse. 
Menschen mit geistigen Behinderungen traue man oft 
zu wenig zu, sie würden zu Unrecht als wenig leistungs-
fähig und kognitiv äusserst schwach betrachtet.
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Es braucht fast immer mehr Zeit
Empfehlungen für wirksame Massnahmen des Nach-
teilsausgleichs bei allen Behinderungsarten wären 
vorhanden. Seit 2013 liegt der umfassende Bericht 
des Schweizerischen Dienstleistungszentrums Berufs-
bildung vor, der in Zusammenarbeit mit Behinderten-
verbänden und staatlichen Institutionen der Berufsbil-
dung erarbeitet worden ist. Er listet sehr übersichtlich 
die verschiedenen Beeinträchtigungen mit den ent-
sprechenden Auswirkungen respektive Möglichkeiten 
des Nachteilsausgleichs auf. Diese können die Räum-
lichkeiten betreffen (Licht, Lärm, ein eigenes Prüfungs-
zimmer), die Vermittlung der Aufgabenstellung (z.B. 
mündlich statt schriftlich), die Ausführung und Gestal-
tung der Unterlagen, das Lösen der Aufgaben (etwa den 
Gebrauch elektronische Hilfsmittel zulassen), die Prü-
fungsanordnung (Teilschritte, Pausen), aber auch den 
Einbezug eines Coach oder einer persönliche Beglei-
tung (Vertrauensperson, Assistenz). So unterschiedlich 
die individuellen Massnahmen des Nachteilsausgleichs 
aussehen mögen, allen gemeinsam ist das Element Zeit. 

Es braucht Zeit von allen Beteiligten, um gute Lösungen 
zu finden und es braucht fast immer mehr Zeit, um 
mit einer Beeinträchtigung die Vorgaben der auf die 
Norm ausgerichteten Ausbildungen zu erfüllen. Noch 
ist es nicht selbstverständlich, diese Zeit einzufordern 
respektive zur Verfügung zu stellen; die Betroffenen 
lassen sich entmutigen und verdrängen oder aber sie 
erbringen die doppelte Leistung und mehr, um mithal-
ten zu können. Der Zeitdruck ist prägend in der heu-
tigen Arbeitswelt – Zeit hat kaum jemand, noch nicht 
einmal in der «Freizeit»… Dass schneller nicht gleich 
besser und effizienter, geschweige denn nachhaltiger 
ist, weiss man aber auch. Wer sich Zeit lassen kann, 
brennt weniger schnell aus. Trotzdem ist es enorm 
schwierig für Menschen mit Behinderungen, in den 
regulären Bildungseinrichtungen – und erst recht im 
ersten Arbeitsmarkt – aufgenommen zu werden. Aus-
grenzung ist nach wie vor oft das Naheliegendste für 
die Akteure und Entscheidungsträger.

Weben im Rahmen des «Moduls Arbeit» in der Förderstääte, Binningen. Bild: zVg
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Neuland betreten

Dass Kinder mit Behinderung standardmässig in Sonderschulen geschickt werden ist Vergangenheit. Aber 
wie geht es weiter ins Berufsleben? Noch liegen viele Stolpersteine im Weg.

bim. Besucht ein Kind die Sonderschule, gibt es einen 
geregelten Ablauf: der Kontakt zur IV-Berufsberatung 
wird rechtzeitig hergestellt und die Ausbildungsmög-
lichkeiten werden mit den Jugendlichen und ihren 
Eltern besprochen. Das ist die herkömmliche Vorge-
hensweise, die nach wie vor meist zu einer Tätigkeit in 
einer geschützten Werkstätte führt. Zum Übergang von 
der Sonderschule in die Berufsausbildung gibt Mar-
tin Boltshauser, Leiter des Rechtsdienstes bei Procap 
Schweiz folgendes zu bedenken: Ist die Anschluss-
lösung noch unklar, empfiehlt es sich, dass das Kind 
mindestens bis zum achtzehnten Lebensjahr weiter 
zur Schule geht und nicht zu Hause auf die IV-Ren-
te wartet (wo sich zusätzlich die Frage der Betreuung 
stellt). Die Sonderschule könnte bei Bedarf bis zum 
zwanzigsten Lebensjahr besucht werden, was bei leis-
tungsschwachen SchülerInnen, die viel Zeit zum lernen 
brauchen, durchaus Sinn macht. Eine andere Variante, 
dem erhöhten Zeitbedarf gerecht zu werden bestünde 
darin, die Ausbildung zu verschieben und beispiels-
weise erst in einer geschützten Werkstätte zu arbeiten. 
So gewinnen die Betroffenen Zeit für ihre persönliche 
Entwicklung, die ja oft auch verzögert ist, und kön-
nen dann einsteigen, wenn sie «ausbildungsreif» sind. 
Der Procap-Anwalt weist noch auf eine weitere spezi-
fische Problematik hin: Während der Ausbildungszeit 
von Jugendlichen mit Einschränkungen stünde oft die 
ermutigende, unterstützende und optimistische Sicht 
im Vordergrund. Auch Beurteilungen seien durchwegs 
ressourcenorientiert. Wenn dabei die realistische Ein-
schätzung in Bezug auf eine Beschäftigung im ersten, 
nicht beschützenden Arbeitsmarkt verloren geht, kann 
dies aber schwerwiegende Folgen haben. So wurde 
beispielsweise einem Jugendlichen nach einem zu-
versichtlichen Abschlussbericht einer zweijährigen 
Pra-Insos-Ausbildung nur noch ein IV-Grad von unter 
40 Prozent attestiert. Als dieser dann auf dem ersten 
Arbeitsmarkt nicht Fuss fassen konnte, war er nicht 
mehr zu IV-Leistungen berechtigt. Dieses Praxisbei-
spiel zeigt auf, das man bei der Wahl der Ausbildung 
die späteren Möglichkeiten einer tatsächlichen Berufs- 
oder Erwerbstätigkeit keinesfalls ausser acht lassen 
und die Erfolgschancen für eine nachhaltige Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt realistisch, d.h. auch unter 
Beachtung der Defizite einschätzen sollte.

Nach der Regelschule kommt Neuland
Der Übergang von der integrierten Regelschule in eine 
von der IV unterstützte Ausbildung ist noch kaum struk-

turiert. Lehrkräfte, Schulbehörden und Eltern kennen 
die Möglichkeiten oft nicht. «Noch wenig ist einge-
spielt unter den vielen Akteuren», konstatiert Nicole 
Bertherin, Co-Geschäftsleiterin von Impulse. Familien, 
die an sie gelangten, hätten oft schon eine Odyssee 
hinter sich. Seit einem guten Jahr bietet Impulse ein 
Mentoring-Programm an für junge Menschen mit Be-
hinderung und kann dabei auf «die Charta»-Unter-
zeichnenden zurückgreifen. Dieses Arbeitgeber-Netz-
werk wurde bereits vor zehn Jahren aufgebaut und 
ständig erweitert. «Hier hat sich schon viel verändert», 
freut sich Nicole Bertherin. Anfängliche Ängste, Vor-
urteile oder gar Polemik seien einer guten, vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit gewichen: «Die Chancen 
des Netzwerks werden erkannt und es eröffnen sich 
Möglichkeiten für Jugendliche mit Behinderungen im 
ersten Arbeitsmarkt.» Nun müssen diese Chancen auch 
genutzt werden. Zurzeit gibt es Angebote im ersten Ar-
beitsmarkt, die auf eine Bewerbung warten! Der Pa-
radigma-Wechsel von der Sonderschule mit anschlie-
ssender geschützten Arbeit zur integrierten Schule mit 
einer späteren Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt ist noch 
nicht vollzogen. Nun sollten Eltern, Lehrkräfte sowie 
die involvierten Institutionen und Fachpersonen ins 
Gespräch kommen und ein koordiniertes Vorgehen ein-
richten, damit sie in jedem Fall frühzeitig und gezielt 
die nötige Begleitung anbieten oder organisieren kön-
nen. Impulse ist dabei, ein weiteres diesbezügliches 
Netzwerk für die Nordwestschweiz aufzubauen, damit 
der Übergang von der Regelschule zum Beruf nicht zur 
Fallgrube für junge Menschen mit Behinderung wird, 
sondern ein Weg zur Integration.

Nischenarbeitsplätze – ein schmerzlicher Verlust
Während nach und nach ein gesellschaftliches Um-
denken eingesetzt hat, das mehr Teilhabe und we-
niger Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung 
vorsieht, hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt 
für Menschen mit Einschränkungen verschärft. Früher 
gab es Nischenarbeitsplätze. Wie wertvoll diese waren, 
fällt auf, seit kaum mehr welche zur Verfügung stehen. 
Viele ArbeitnehmerInnen mit unterschiedlichen Vor-
aussetzungen haben durch den Wegfall von Nischen-
arbeitsplätzen die Teilhabe an der Arbeitswelt und oft 
auch an der Gesellschaft verloren. «Insieme Schweiz» 
nimmt hier einen Perspektivenwechsel vor: «massge-
schneiderte Jobs für MitarbeiterInnen mit (geistiger) 
Behinderung, die einfache Arbeitsabläufe bündeln, 
können für ein Unternehmen sehr interessant und 
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gewinnbringend sein.» Nischenarbeitsplätze müssten 
neu geschaffen werden, in jedem Unternehmen gebe 
es einfache Tätigkeiten ohne grossen Leistungsdruck 
(Postverteilung, Reinigung, Entsorgung, Sitzungsvor-
bereitung etc.). Die Selbsthilfeorganisation fordert 
deshalb, dass die öffentliche Hand (Bund, Kantone, 
Gemeinden) solche Arbeitsstellen schaffe. Schaut man 
die gesetzlichen Voraussetzungen an, so ist diese For-
derung durchaus realistisch. Dass Menschen mit Be-
hinderungen gleichberechtigt am gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Leben teilnehmen, ist nicht nur 
Wunschdenken, sondern gesetzlich verankert. (Behin-
derungsgleichstellungsgesetz). Die UNO-Behinderten-
rechtskonvention hält zudem fest, dass die Vertrags-
staaten das Recht auf Arbeit für Menschen mit Be-
hinderung verwirklichen und dazu geeignete Schritte 
unternehmen, beispielsweise um 
• Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen 

Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen
• die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim 

 Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes 
und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern;

• Menschen mit Behinderungen im öffentlichen 
Sektor zu beschäftigen;

• ihre Beschäftigung im privaten Sektor …  
zu fördern, 

• das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem 
 allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern; 
(Auszug Artikel 27)

Die Vertragsstaaten anerkennen auch das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf Bildung … und ge-
währleisten ein integratives Bildungssystem auf allen 
Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, … Men-
schen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Be-
gabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu 
lassen… und zur wirklichen Teilhabe an einer freien 
Gesellschaft zu befähigen.
Es gilt, sich für diese Teilhabe weiterhin einzusetzen 
und die Rechte geltend zu machen. Die UNO-Konventi-
on ruft in Erinnerung, dass es sich dabei nicht um eine 
abgehobene Forderung oder ein Luxusproblem handelt, 
sondern ganz einfach um ein Menschenrecht.

Gartenarbeit im Rahmen des «Moduls Arbeit» in der Förderstätte, Binningen. Bild: zVg
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Brücken bauen

Der Übergang von der Schule ins Berufs- und Arbeitsleben ist ein grosser Schritt. Alle Jugendlichen brau-
chen mehr oder weniger Begleitung – Informationen aller Art, Orientierungshilfen, Übungsfelder, Ken-
nenlern-Angebote und so weiter. Jugendliche mit Behinderung brauchen das erst recht. Verschiedene 
Institutionen und Angebote helfen mit, dass dieser Schritt gelingt.

Persönliche Zukunftsplanung
Persönliche Zukunftsplanung geht davon aus, dass die 
planende Person – unabhängig von Beeinträchtigun-
gen – prinzipiell selbst über ihr Leben bestimmen kann.
Die Persönliche Zukunftsplanung ist ein in den 1990er 
Jahren in den USA und Kanada entwickeltes Verfahren 
zur selbstbestimmten Lebensplanung von Menschen 
mit Behinderung. Sie rückt den betreffenden Menschen 
als aktiv Teilhabenden ins Zentrum der Entscheidungs-
findung und richtet den Blick darauf, die persönlichen 
Begabungen, Fähigkeiten und das eigene Leistungs-
vermögen zu entdecken und für die eigene Entwick-
lung einzusetzen. Zur Erreichung der Ziele wird ein so 
genannter Unterstützerkreis mit Menschen aus dem 
sozialen Umfeld aufgebaut um die Ressourcen im per-
sönlichen Lebensumfeld zu aktivieren und zu nutzen.
Das Verfahren gründet in den Werten und Prinzipien der 
Menschenrechte, der Unabhängigkeit, der Wahl freiheit 
und dem Inklusionsgedanken. Auch Menschen mit Be-
hinderungen sollen befähigt werden, selbst die Form 
der Hilfe und Unterstützung zu bestimmen, anstatt auf 
vorgegebene Hilfesysteme zurückgreifen zu müssen.

www.persoenliche-zukunftsplanung.ch

Impulse 
Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, die In-
klusion von Menschen mit Behinderung in der Ge-
sellschaft und in der Arbeitswelt voranzubringen 
und in diesem Zusammenhang bereits verschiedene 
Projekte initiiert.

iPunkt – das Label für Arbeitgeber von Menschen 
mit Behinderung
Das Label iPunkt zeichnet Unternehmen aus, welche 
Menschen mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt 
anstellen und deren berufliche Chancengerechtigkeit 
achten. Mit dem iPunkt setzen Arbeitgeber ein Zeichen 
für ihr soziales Engagement und profitieren von ein-
zigartigen Networking-Veranstaltungen und HR- Wei-
terbildungen.

die CHARTA – das Arbeitgebernetzwerk
«die CHARTA» vereint ein Netzwerk aus Wirtschaft, Poli-
tik, öffentlicher Hand und Behindertenorganisationen, 
welche sich durch Unterzeichnung einer Art Verhal-
tenscodex zur beruflichen Chancengerechtigkeit von 
Menschen mit Behinderung bekennen. Seit dem Jahr 
2009 wurde die CHARTA von rund 250 Arbeitgebern 

Martin Imhof, Hochbauzeichner im Ersten Arbeitsmarkt und Mentée bei Impulse Schweiz. Bild: Markus Inderbitzin 
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unterzeichnet, diese haben über 100 Arbeitsplätze im 
ersten Arbeitsmarkt durch Menschen mit einer Behin-
derung besetzt.

JobBOOSTER – das Lehrstellenportal für Jugendliche 
mit Behinderung
Der JobBOOSTER ist ein Portal mit Zugang zu Ausbil-
dungsplätzen bei Firmen innerhalb des CHARTA-Netz-
werkes.

Mentoring – Impulse für Ausbildung und Beruf
Das Programm unterstützt Menschen mit einer Behin-
derung bei der Stellensuche und ihrer Karriereplanung. 
Es bietet Einzelcoachings, Workshops, Kurse und die 
Unterstützung durch erfahrene Mentoren und Mentor-
innen an.

das Alpenprotokoll – Coaching Programm für neue 
Perspektiven
Das Alpenprotokoll unterstützt Menschen bei ihrer Kar-
riereentwicklung in einem ganz anderen Setting. Auf-
takt ist ein 1-wöchiger Aufenthalt auf der Alp. Fernab 
vom Alltag bietet das Alpenprotokoll die Chance, neue 
Perspektiven auf die eigenen Herausforderungen und 
Ziele zu erlangen. Zurück im Tal werden die Teilneh-
menden während einem Jahr bei der Verwirklichung 
Ihrer Ziele begleitet.

www.impulse.swiss

MyHandicap
Die Stiftung MyHandicap hat gemeinsam mit der 
Lehrstellenbörse und infoklick die Plattform Lehre + 
Handicap aufgebaut. Jugendliche mit Handicap 
können hier Lehrbetriebe finden, die ihre Fähig-
keiten nutzen, anerkennen und fördern.

Um Jugendlichen mit Behinderung einen nachhaltigen 
Ausbildungsplatz zu ermöglichen, wollten die Initian-
ten keine «behinderungsgerechten Lehrstellen» schaf-
fen. Vielmehr sollten Jugendliche mit Behinderung Zu-
gang zu möglichst vielen Lehrstellen in der Schweiz 
erhalten und zwar auf sämtlichen Niveaus (Praktische 
Ausbildung nach INSOS, Berufsattest EBA, Fähigkeits-
zeugnis EFZ, Berufsmaturität).
Auf lehrstellenboerse.ch können Jugendliche ein Lehr-
stellengesuch aufgeben und Unternehmen ihre Lehr-
stellen ausschreiben – alles kostenlos. Dabei kann auch 
angegeben werden, ob das Angebot bei Lehre + Handi-
cap erscheinen soll und ob eine IV-Unterstützung not-
wendig ist. Beim Attribut «Handicap» werden bewusst 
keine Unterteilungen in verschiedene Behinderungen 
vorgenommen. Man setzt voraus, dass die Betroffenen 
einschätzen können, ob sie den Anforderungen des 
Lehrbetriebes entsprechen. Mögliche Vorbehalte sollen 

beim persönlichen Gespräch besprochen werden. Das 
Portal vermittelt auch Experten aus verschiedenen Ins-
titutionen der ganzen Schweiz, die Fragen beantworten 
und ihr Wissen und ihre Erfahrungen an Jugendliche, 
Eltern, Lehrbetriebe und Institutionen weitergeben.

www.myhandicap.ch/job-ausbildung-
behinderung/lehre-handicap

Siebdruck im Rahmen des «Moduls Arbeit» der Förderstätte, 

Binningen Bild: zVg
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Ausbildungen mit weniger hohen 
 Anforderungen:

EBA – zweijährige Lehre
Die zweijährige Lehre führt zu einem anerkannten Ab-
schluss, dem eidgenössischen Berufsattest EBA. Sie richtet 
sich hauptsächlich an Personen mit schulischen Schwie-
rigkeiten. Während die Praxis in einem Lehrbetrieb an-
geeignet wird, werden die theoretischen Grundlagen 
an einem Tag pro Woche an der Berufsschule vermittelt. 
Dabei erhalten die Schüler eine angemessene Betreuung. 
Manche EBA können auch in Vollzeit an einer Schule er-
langt werden. Die zweijährige berufliche Grundbildung 
führt wie die drei- oder vierjährige Grundbildung zu 
einem eidgenössischen Berufsabschluss.

PrA – ein- bis zweijährige berufspraktische 
 Ausbildung
Die Praktische Ausbildung nach Insos ist ein nieder-
schwelliges Bildungsangebot für die berufliche Bildung 
von Menschen mit Beeinträchtigung, denen es nicht 
möglich ist, ein eidgenössisch geregeltes Bildungsan-
gebot zu nutzen. Die PrA ist auf die individuellen Res-
sourcen ausgerichtet und führt zu einer Bescheinigung, 
die die beruflichen Kompetenzen dokumentiert. Die 
PrA wird über berufliche Massnahmen der IV finanziert. 

www.proinfirmis.ch/de/subseiten/behindert-
was-tun/inhaltsverzeichnis
unter «Berufliche Ausbildung» detaillierte
Informationen zu Vorgehen und Voraussetzungen
für IV-Leistungen

Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Gap, 
Case Management Berufsbildung
Claramattweg 8, 4057 Basel, Tel. 061 267 66 06
http://www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/
gap-case-management

Berufsintegration BL, Hauptstrasse 28, 
4127 Birsfelden, Tel. 061 552 91 91 
www.baselland.ch/politik-und-behorden/
direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/
bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-
berufsberatung/berufsintegration/
beratungsangebote

Studieren ohne Barrieren (StoB)
www.unibas.ch/de/Studium/Beratung/Soziales-
Gesundheit/Behinderung-Krankheit

Wir sind eine grosse Institution im Behindertenbereich und bieten 350 Menschen  
mit geistigen, psychischen, physischen und/oder mehrfachen Behinderungen geschützte  
Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Wohnmöglichkeiten an.

Wir suchen für unsere geschützten Arbeitsplätze in Reinach und Liestal.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Produktion
Sie haben eine IV-Rente und möchten gerne aktiv und abwechslungsreich arbeiten. 
Wir bieten geschützte Arbeitsplätze, auch integrative Arbeitsplätze, in den folgenden Bereichen an:

Ihre Hauptaufgaben:
• Montage: Zusammenführen von vielen Einzelteilen zu einer Baugruppe
• Elektronikfertigung: Löten von Hand und mit Lötmaschinen
• Ausrüstung/Verpackung: Mailings, Etikettieren, Folienschweissen 
• Mechanik: CNC-Drehen, -Fräsen, -Bohren 
• Technischer Dienst: Unterhalt der Liegenschaften, Instandsetzungs- und Reinigungs-arbeiten

Pensum: Teilzeitarbeit von mind. 50% bis 100%. 
Kontakt: Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns Ihre Kurzbewerbung als PDF Dokument per Email an:  
Bewerbung@esb-bl.ch oder Sie nehmen telefonisch Kontakt mit unseren Werkstätten auf:

Werkstätten Liestal: 
Eingliederungsstätte Baselland ESB
Schauenburgerstrasse 16
4410 Liestal
Herr Othmar Koster (Koordinator IV-Massnahmen) 
Tel. 061 905 14 84

Werkstätten Reinach:
Eingliederungsstätte Baselland ESB
Kirschgartenweg 10
4153 Reinach
Herr Andreas Maier (Leiter Werkstätten Reinach)
Tel. 061 717 00 00

Informationen über die ESB und über promonta unter www.esb-bl.ch und www.promonta.ch
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Liebe Leserin,  
lieber Leser

Heute lade ich Sie zu einem Experiment ein: und zwar 
zu einer Wortdegustation. Es geht um die beiden Be-
griffe «Arbeit» und «Beschäftigung». Warum mir die so 
wichtig sind, wird sich im weiteren Verlauf des Textes 
ergeben. Zunächst möchte ich, dass Sie sich diesen 
beiden Begriffen möglichst unbefangen nähern. Bitte 
lassen Sie nacheinander und in gebührendem Abstand 
zunächst das Wort «Arbeit» und dann das Wort «Be-
schäftigung» auf der Zunge zergehen! Schmecken Sie 
den Unterschied? Wenn nicht, versuchen Sie es noch 
einmal und essen Sie dazwischen ein Stück Brot, um 
ihren Geschmackssinn gleichsam wieder auf null zu 
stellen. Jetzt sollte der Unterschied klar hervortreten. 
Schmeckt Arbeit nicht ziemlich herb nach Anstren-
gung, nach vollem Einsatz und schmutzigen Händen – 
während Beschäftigung eher süsslich daherkommt, 
nach Zeitvertreib, ja Vergnügen schmeckt? Arbeiten 
tun wir im Schweisse unseres Angesichts. Manchmal 
wird uns die Arbeit zur Last. Sie kann sogar tödlich 
sein. Beschäftigung hingegen ist irgendwie leichter, 
ein Mittel gegen Langeweile. Kinder müssen wir zu-
weilen beschäftigen, damit sie nicht auf dumme Ge-
danken kommen. – Mit unserer Arbeit verdienen wir 
oft Geld, wenn auch meist zuwenig … Anders sieht es 
mit unseren Beschäftigungen aus. Sie bringen nicht 
viel ein, taugen allenfalls als Hobby. Dafür tun sie uns 
gut, bereichern unsere Freizeit. Und überhaupt ist ja 
Geld nicht alles … Worauf ich hinauswill? Ich wage zu 
behaupten, dass Menschen mit Behinderung im ar-
beitsfähigen Alter grundsätzlich und ganz unabhängig 
von ihrer Behinderungsart und den Ressourcen, die 
ihnen zur Verfügung stehen, in einen echten Arbeits-
prozess eingebunden sein möchten. Beschäftigt sein 
allein reicht nicht aus. Das ist nicht anders als bei soge-
nannt Nichtbehinderten. Wenn nun im Behindertenwe-
sen, insbesondere in den Institutionen, die Arbeits- (!) 
resp. Beschäftigungsplätze anbieten, weitherum von 
Beschäftigung gesprochen wird – und ja oft auch prak-
tiziert wird, was als Beschäftigungstherapie durchge-
hen könnte –, so zeugt das meines Erachtens von einer 
Fehleinschätzung dessen, was Menschen mit Behinde-
rung wirklich wollen. Sie möchten Teil eines reellen 
Arbeitsprozesses sein. Und sie möchten empfinden 
können, dass ohne ihre Tätigkeit, ohne ihren Beitrag im 
gemeinsamen Schaffensprozess eine Lücke entsteht. 
Sie möchten empfinden, dass sie unersetzlich sind. 

Andrej mit einer ausgeprägten geistigen Behinderung 
ist ein Beispiel dafür (Name geändert). Er arbeitet auf 
einem therapeutischen Bauernhof. Als eine seiner 
wichtigsten Aufgaben führt er morgens und abends 
den Mist. Er ist unentbehrlicher Teil eines Prozesses 
und wird dadurch – erst dadurch? – so richtig zu einem 
Menschen. Er wird gebraucht, ganz objektiv. Und er 
wird gefordert. Wenn Andrej morgens um fünf nicht 
aus den Federn kommt, bleibt der Mist liegen. Arbeit 
in diesem Sinne, und sei es eine noch so einfache 
Arbeit, gibt uns ein Stück Würde. Ob mit oder ohne 
Behinderung – in einem so angelegten Arbeitszusam-
menhang kann man sich auf Augenhöhe begegnen. 
Beschäftigung hingegen ist ein Wohlfühlprogramm für 
alle Beteiligten. Warum auch nicht? Da ist nichts Fal-
sches dabei. Teilhabe an der Gesellschaft allerdings 
sieht anders aus.

 Walter Beutler

P.S. Das ist alles nicht so einfach. Ich weiss. Und man 
gibt sich in den Institutionen ja Mühe und geht mit 
Sorgfalt an die Aufgabe. Zudem werden ganz unter-
schiedliche «Beschäftigungs»-Modelle praktiziert, bis 
hin zu industrienahen Behindertenwerkstätten, wo für 
einen eher symbolischen Lohn oft tagelang dieselbe 
serielle, um nicht zu sagen stupide Arbeit erledigt wird. 
Wünschbar wäre im Sinne einer echten Teilhabe der 
niederschwellige Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. 
Was früher mit den Nischenarbeitsplätzen gang und 
gäbe war, ist heute in den gnadenlos auf Effizienz ge-
trimmten Unternehmen abgesehen von ein paar Aus-
nahmen eine Illusion. Die Forderung ist nicht falsch. 
Doch bis es soweit ist, sollte es doch möglich sein, 
integrative Strukturen zu schaffen, wo Menschen mit 
Behinderung, die keinen Zugang zum ersten Arbeits-
markt haben, nach ihren Fähigkeiten einen sinnvollen 
Beitrag an unsere Gesellschaft leisten können – was 
über die reine Beschäftigung hinausgeht. Man wird ja 
wohl noch träumen dürfen …
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Die jungen Menschen sind selbstbewusster geworden

Die Förderstätte am Schlosspark bildet ein Übergangsangebot für den Zeitraum zwischen Schule und Ar-
beitswelt für junge Menschen mit Behinderung. Verschiedene Lern- und Arbeitsfelder und professionelle 
Unterstützung ermöglichen es ihnen, sich individuell weiterzuentwickeln und ihren Platz in der Erwachse-
nenwelt zu finden. Handicapforum im Gespräch mit der Leiterin, Roswitha Durigan und der Mitarbeiterin 
(Psychologin und Berufsberaterin) Astrid Weibel.

Handicapforum, Barbara Imobersteg: Der Über-
gang von der Schule in die Arbeitswelt ist ein 
grosser Schritt für die Jugendlichen und ihre Eltern, 
da werden Weichen gestellt, da beginnt eine neue 
Lebensphase…
Astrid Weibel (A.W.) … Ja, und das gilt genauso für 
Menschen mit Behinderungen. Auch wenn sie nicht 
ganz selbständig werden können – sie werden er-
wachsen, sie nehmen einen neuen Platz ein in der 
Gesellschaft, sie sind auf der Suche nach ihrer Identität, 
sie verlassen das Elternhaus, sie möchten eine Partner-
schaft – solche Themen stellen sich ihnen gleichzeitig 
mit der Frage nach der beruflichen Zukunft.
Roswitha Durigan (R.D.) In der Förderstätte gehen wir 
darauf ein. Es geht also nicht nur um schulische, son-
dern um ganzheitliche Förderung. Es gibt keinen vor-
gegebenen Lehrplan, sondern verschiedene Angebote, 
die die jungen Erwachsenen, je nach ihrem Potenzial 
und ihrer Motivation nutzen können.

Ihre KlientInnen bestimmen selber, was sie lernen 
möchten?
R.D. Ja, die obligatorische Schulzeit ist vorbei. Die 
jungen Menschen bereiten sich auf die Praxis vor. Sie 
können bei uns Vieles kennenlernen und ausprobie-
ren – dabei wird auch Interesse geweckt. Sie möch-

ten plötzlich Dinge können, die für sie während der 
Schulzeit noch nicht wichtig waren. In unserem, für 
sie neuen, Setting und als junge Erwachsene sind sie 
aber bereit dazu.

Zum Beispiel?
A.W. Sie möchten etwa den Umgang mit Geld lernen 
oder die Uhrzeit beherrschen oder selbständig und 
ohne Fahrdienst zu uns kommen.
R.D. In der Förderstätte sind junge Menschen, die 
nach ihrer Schulzeit noch mehr Zeit für ihre Entwick-
lung brauchen und sie machen hier dann tatsächlich 
viele verschiedene Fortschritte. Nebst den individuel-
len Lernzielen, die ihrer Motivation und ihren spezi-
ellen Voraussetzungen entsprechen, ist auch das neue 
Umfeld anregend und lehrreich. Die jungen Menschen 
sind erstmals nur unter Erwachsenen. Sie tauschen 
sich aus, sie lernen und arbeiten zusammen, sie sind 
in einer neuen Rolle. Die sozialen, kommunikativen 
und sprachlichen Fähigkeiten verbessern sich bei allen, 
auch bei den schwerbehinderten KlientInnen.

Welche Bildungsangebote können Sie den schwer-
behinderten KlientInnen machen?
A.W. Es geht viel um Sinneswahrnehmungen, die wir 

Styling-Projekt der Förderstätte Binningen bei Globus Basel Bild: zVg
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noch weiter schulen – der Tastsinn ist wichtig, die 
Musik – es geht aber auch um den Einbezug in unser 
Alltagleben: mit entsprechender Betreuung kleine Auf-
gaben übernehmen, etwas beitragen und bewirken. 
R.D. Wir sind auch sehr nach aussen orientiert, wir be-
suchen Veranstaltungen, wir organisieren extern Kurse, 
wir verkaufen unsere Produkte auf dem Binninger 
Markt, wir sind mit allen unterwegs, bringen uns ein 
und nehmen insofern am gesellschaftlichen Leben teil.

Wie sehen denn die Anschlusslösungen aus und wie 
kommen sie zustande?
A.W. Grundsätzlich geht es ja darum, herauszufinden 
wie man die Fähigkeiten und Neigungen der jungen 
Menschen mit einem Berufsfeld zusammenbringt. Wir 
gehen also von den Voraussetzungen und vom Poten-
zial unserer KlientInnen aus und unterstützen sie und 
ihre Familien bei der Wahl einer Anschlusslösung. 
R.D. Unser Angebot richtet sich ja vor allem an junge 
Menschen, die aufgrund der Schwere ihrer Beeinträch-
tigung – bis jetzt – weder im freien noch im geschütz-
ten Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen können. 
Gleichwohl können sie noch viel lernen und sich, mit 
entsprechender Unterstützung, mit dem Erwachsen-
werden auseinandersetzen. Dazu gehört zum Beispiel 
die Ablösung vom Elternhaus, das heisst die Anschluss-
lösung beinhaltet meist auch den passenden Wohnort – 
das neue Zuhause.

Wie sieht es mit den Wahlmöglichkeiten aus?
Bei einer schweren Behinderung, insbesondere in Ver-
bindung mit einem herausfordernden Verhalten, ist die 
Auswahl sehr klein, da müssen die Eltern Kompromisse 
machen. Für die anderen gibt es mehr Optionen und 
es ist wichtig, die Institutionen zu besuchen, um her-
auszufinden, was passt – und dabei gut schauen, wie 
die Jungen reagieren und was sie anspricht. Für die 
Eltern ist diese Übergangszeit anspruchsvoll. Auch für 
sie ist es eine Umstellung vom behinderten Kind zum 
behinderten Erwachsenen – ein junger Mensch, der 
nicht in die Selbständigkeit entlassen werden kann, 
der nun aber gleichwohl ein Erwachsenenleben hat. 
Wir unterstützen diesen Prozess der Entscheidungsfin-
dung und Neuorientierung.

Junge behinderte und nichtbehinderte Menschen 
beschäftigen sich in dieser Lebensphase meist viel 
mit den Themen Beziehung, Liebe und Sexualität. 
Wird das in der Förderstätte auch diskutiert?
A.W. Oh ja. Die sexuelle Entwicklung ist Teil des Er-
wachsenwerdens und der Identitätsbildung. Träume 
und Wünsche, aber auch Fragen und Unsicherheiten 
gehören dazu. Wir gehen darauf ein, einerseits mit 
einer Frauen- und einer Männergruppe, wo wir die 

Themen ansprechen und lebensnah gestalten; ande-
rerseits in unserem Alltag. Wir fördern die emotionalen 
und sozialen Kompetenzen, wir vermitteln aber auch 
Wissen über Grenzüberschreitungen, wir befassen uns 
mit dem Umgang mit Nähe und Distanz, dem Respekt 
vor den persönlichen Grenzen und der Abwehr von 
Übergriffen.
Wir haben auch schon Selbstverteidigungskurse durch-
geführt, in denen die Selbstbehauptung körperlich und 
verbal geübt werden kann.

Sie haben kürzlich das zehnjährige Bestehen der 
Förderstätte gefeiert. Was hat sich verändert seit 
der Anfangszeit?
A.W. Die jungen Menschen sind selbstbewusster ge-
worden…
R.D. …und die IV ist restriktiver geworden, es werden 
seltener Berufsausbildungen, etwas Pra-INSOS-Lehren 
bewilligt.

Und was wird sich in den nächsten zehn Jahren 
verändern?
R.D. Ich hoffe, dass das Recht auf lebenslanges Lernen 
umgesetzt wird. Bei unseren KlientInnen ist die Bil-
dung mit dem Austritt aus der Förderstätte sozusagen 
beendet, das ist doch empörend.
A.W. Lebenslanges Lernen würde auch bedeuten, dass 
die Leute ihren Wohn- und Beschäftigungsort wieder 
wechseln können, wenn es ihrem Wunsch und ihrer 
Entwicklung entspricht – ich hoffe, dass da jetzt auch 
ein Umdenken in Gang kommt.

Förderstätte am Schlosspark, Baslerstrasse 60, 
4102 Binningen, Tel. 061 422 12 08, 
www.foerderstaette-binningen.ch

Astrid Weibel (li) und Roswitha Durigan (re) engagieren sich 

für ein breites und klientenzentriertes Bildungsangebot im 

 Hinblick auf ein selbstbestimmtes Leben. 

 Bild: Barbara Imobersteg 
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Statt «Invalide ertüchtigen» mit selbstbestimmten 
Menschen zusammenarbeiten

Politisch aktive Menschen mit Behinderungen treffen sich im «Netzwerk Enthinderung» und werden aktiv. 
Im Juni haben sie eine gemeinsame Deklaration veröffentlicht, mit dem Ziel die private Behindertenhilfe 
im Rahmen der anstehenden IVG-Revision grundlegend zu reformieren. Sie fordern den Bundesrat und das 
Parlament auf, die UNO-Behindertenrechtskonvention mit konkreten Gesetzesänderungen umzusetzen um 
sicher zu stellen, dass subventionierte Institutionen künftig Menschen mit Behinderung bei der Planung, 
Gestaltung und Ausführung von allen Bestimmungen, die sie betreffen, effektiv mitbestimmen und ihre 
Interessen einbringen können.

Deklaration vom 17. Juni 2017 des Netzwerks 
Enthinderung 
Wir fordern den Bundesrat und das Bundesparlament 
auf, den nicht mehr zeitgemässen Artikel 74 IVG* im 
Zuge der kommenden IVG-Revision den heutigen ge-
sellschaftlichen Realitäten und der geltenden Rechts-
lage anzupassen. 

Vorschlag Art. 74 IVG neu:
Die Versicherung gewährt sprachregional oder national 
tätigen Organisationen, die sich nachweisbar wirkungs-
voll für die Umsetzung der UNO-BRK einsetzen, Beiträge 
an die Kosten der Durchführung ihrer Aufgaben.
Mittel nach Art. 74 neu erhalten ausschliesslich Orga-
nisationen, deren Tätigkeit und betriebliche Strukturen 
in Einklang mit der UNO-BRK stehen. Sie halten sich 
dabei insbesondere an folgende Vorgaben:
• In der Geschäftsleitung und im Vorstand sind 

Menschen mit Behinderung angemessen  
vertreten.

• Menschen mit Behinderung sind in allen Funk-
tionsstufen vertreten und werden für ihre Arbeit 
branchenüblich bezahlt.

• An allen Planungs-, Entscheidungs- und Umset-
zungsprozessen sind Menschen mit Behinderung 
beteiligt.

• Menschen mit Behinderung werden barrierefrei 
über aktuelle Belange informiert, die sie betref-
fen. Sie werden darin unterstützt, ihre Interessen 
einzubringen. Dies gilt insbesondere bei Ver-
nehmlassungen, Gesetzesvorlagen und politischen 
Prozessen auf allen Ebenen.

• In Kooperation mit anderen staatlichen, kommer-
ziellen oder nicht gewinnorientierten Anbieten-
den werden inklusive, statt aussondernde Ange-
bote in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, 
Erwerbsarbeit, Wohnen entwickelt und realisiert.

• Menschen mit Behinderung werden in den Kom-
munikationsmitteln der Organisation in ihrer 
Vielfältigkeit, mit ihren Stärken, Fähigkeiten und 
unterschiedlichen Meinungen dargestellt und nicht 
stereotyp als hilflos, spendenbedürftig und kindlich.

Die Vollzugsbehörden werden aufgefordert, in Zusam-
menarbeit mit Menschen mit Behinderung Methoden 
zu entwickeln, um inklusive Angebote, Innovation und 
Effizienz vorrangig zu unterstützen.
Unterzeichnet: Claudio Berther, Luzern, Stefan  Hüsler, 
Immensee, Anja Reichenbach, Zollikofen, Herbert 
 Bichsel, Rubigen, Christian Lohr, Frauenfeld,  Matyas 
 Sagi-Kiss, Zürich, Simone Feuerstein, Zürich, Joe 
 Manser, Zürich, Eva Schulthess, Zürich, Urs Germann, 
Bern, Thea Mauchle, Zürich, Peter Wehrli, Zürich, 
Angie Hagmann, Rüti, Brian McGowan, Zürich, Shlomit 
 Wehrli, Zürich, Valdete Hoti Selimi, Zürich, Ueli Nater, 
Zürich, Thomas Z'Rotz, Stans.

*Art. 74 IVG alt
Die Versicherung gewährt den sprachregional oder na-
tional tätigen Dachorganisationen der privaten Inva-
lidenfachhilfe oder Invalidenselbsthilfe Beiträge, ins-
besondere an die Kosten der Durchführung folgender 
Aufgaben:
a. Beratung und Betreuung Invalider;
b. Beratung der Angehörigen Invalider;
c. Kurse zur Ertüchtigung Invalider;

Bitte unterstützen Sie unsere Forderungen 
und unterschreiben Sie unter 
www.netzwerk-enthinderung.ch
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Es gibt keine Alternative

Der Dachverband der Behindertenorganisationen, Inclusion Handicap, äussert sich zur kommenden Ab-
stimmung über die Reform der Altersvorsorge:

Das Schweizer Volk wird im September 2017 über die 
«Reform der Altersvorsorge 2020» abstimmen. Diese 
Reform, eine der wichtigsten der letzten Jahre, tangiert 
auch ganz wesentlich die Ansprüche von Menschen mit 
Behinderungen. Inclusion Handicap als politischer 
Dachverband der Behindertenorganisation hat die Ar-
beiten an dieser Reform deshalb kritisch begleitet und 
die Anliegen von Menschen mit Behinderungen in den 
gesetzgeberischen Prozess eingebracht. Auch wenn die 
Vorlage nicht zu 100 Prozent zu überzeugen vermag, 
sagt Inclusion Handicap nach Abwägung aller Vor- und 
Nachteile klar JA zur Reform der Altersvorsorge.

Die Reform der Altersvorsorge verfolgt zwei grundsätz-
liche Ziele: Sie will die Finanzierung der Leistungen der 
AHV und der beruflichen Vorsorge sichern. Dies gelingt 
mit dem vorliegenden Paket. Sie will das Leistungsni-
veau für die Rentnerinnen und Rentner erhalten. Die-
ses Ziel wird nur mit einigen Abstrichen erreicht. Dies 
ist alles andere als selbstverständlich, denn die Rah-
menbedingungen sind schwierig: Die Bevölkerung wird 
immer älter, womit die Zahl der AHV-Rentnerinnen und 
Rentner steigt. Die Kapitalerlöse der Pensionskassen 
nehmen ab. Es ist zudem gelungen, problematische 
Massnahmen wie die Erhöhung des Pensionsalters auf 
67 bis auf weiteres zu verhindern. Die Reform der Al-
tersvorsorge ermöglicht flexible Lösungen mit Pensi-
onierungen nach individuellen Bedürfnissen. So wird 
es künftig möglich sein, eine Altersrente der AHV und 
der beruflichen Vorsorge im Sinne einer gleitenden 
Pensionierung ab 62 Jahren ganz oder auch teilweise 
(und allenfalls in Ergänzung zu einer Teilrente der IV) 
zu beziehen. Dies entspricht einem Bedürfnis vieler 
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Nicht alle Entscheide erfreulich
Aus Sicht der Menschen mit Behinderungen sind nicht 
alle Entscheide des Parlaments erfreulich. Bedauer-
lich ist insbesondere, dass der monatliche Zusatz von 
70 Franken künftig nur den AHV-Rentnern und -Rent-
nerinnen zukommen soll, nicht aber den Personen, 
die IV-Renten beziehen. Dabei sind sie es, die noch 
häufiger in knappen finanziellen Verhältnissen leben. 
Sie sollen erst bei Übertritt ins AHV-Alter von der neuen 
Leistung profitieren können. Die vorgesehene Senkung 
der Umwandlungssätze bei den Pensionskassen ist un-
populär, aber unumgänglich. Sie trifft nicht nur die 
Altersrentnerinnen und -rentner, sondern ebenso sehr 
die Invalidenrentnerinnen und -rentner. Diese Mass-
nahme wird aber zu einem guten Teil durch die Erhö-
hung des versicherten Verdienstes für Menschen mit 
Teilzeitbeschäftigungen und Niedriglöhnen kompen-
siert. Davon werden Menschen mit Leistungseinschrän-
kungen in besonderem Masse profitieren. Dieser Makel 
vermag die positiven Elemente der Reform aber nicht 
aufzuheben. Aufgrund der demografischen Entwick-
lung und der Finanzmarktsituation gibt es keine Alter-
native zu dieser Reform. Ohne Korrekturmassnahmen 
würde eine gravierende Unterfinanzierung des AHV-
Fonds sowie in der zweiten Säule eine krasse Umver-
teilung von den Jungen zu den Älteren resultieren. Die 
Gesamtwürdigung spricht aus Sicht der Behinderten-
organisationen für ein JA zur ausgewogenen Reform 
der Altersvorsorge!

www.inclusion-handicap.ch

Die Reform der Altersvorsorge eröffnet wenig schöne Aussichten. Bild: Timo Hermann, gesellschaftsbilder.de
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Hinweise

Sparen auf Kosten der EL-BezügerInnen

Der Ständerat hat das Sparpaket für die Ergänzungsleistungen geschnürt. Die Behindertenorganisationen 
hoffen nun auf Korrekturen durch den Nationalrat.

bim. Der Bundesrat hat während der vergangenen 
Herbstsession die Botschaft zur Reform der Ergän-
zungsleistungen an das Parlament verabschiedet. Mit 
der Reform soll das System der Ergänzungsleistungen 
(EL) «optimiert» werden, das heisst im Klartext: es 
werden Sparmassnahmen vorgenommen. Betroffen 
sind rund 114 000 Personen mit einer IV-Leistung und 
197 000 Personen mit einer AHV-Rente. Fast die Hälfte 
aller IV-RentnerInnen sind auf Ergänzungsleistungen 
angewiesen. Sie sollen die Sparvorgaben vor allem mit 
folgenden Einschränkungen erfüllen: 
Einzelpersonen müssen ihr Vermögen bis auf 30 000 
Franken aufbrauchen (heute 35 000), Ehepaare bis 
auf 50 000 Franken (heute 60 000). Erwartete Einspa-
rungen: 64 Millionen Franken. Damit EL-Beziehen-
de möglichst immer zu den billigsten Krankenkassen 
wechseln, soll ihnen ein tieferer Krankenkassenbetrag 
als bisher angerechnet werden. Sparvolumen: 47 Mil-
lionen Franken. Die Prämienverbilligungen sollen ge-
senkt werden. Sparvolumen: 114 Millionen Franken. 
EL-Beziehende sollen zudem das angesparte Guthaben 
bei den Pensionskassen in der Regel nur noch in Ren-
tenform beziehen können, und nicht mehr als Kapi-
tal. Ausnahme: Wer sich selbständig macht, darf sein 
Guthaben bis zum Betrag abheben, auf den er oder 
sie mit 50 Jahren Anrecht hätte. Sparpotenzial: gegen 
100 Millionen Franken. 

Immerhin: Die Mietzinsbeiträge werden erhöht
Der Ständerat folgte in der darauffolgenden Sommer-
session im grossen Ganzen dem Vorschlag des Bun-
desrats. Einigen wenige Forderungen von Inclusion 
Handicap, der Dachorganisation der Behindertenorga-
nisationen Schweiz, ist er allerdings nachgekommen. 

So beschloss er die Erhöhung der Mietzinsbeiträge, 
die seit mehr als 15 Jahren stagnierten, während die 
Mieten im selben Zeitraum um 22 Prozent angestiegen 
sind. Immer mehr EL-Beziehende mussten sich deshalb 
die Mietzinszahlungen vom allgemeinen Lebensbe-
darf absparen. Auch die Zuschläge für rollstuhlgängige 
Wohnungen sollen entsprechend angepasst werden. 
Eine weitere Forderung der Dachorganisation wurde 
ebenfalls erfüllt, indem das Einkommen der Ehegat-
ten von EL-Beziehenden nur zu 80 Prozent angerech-
net wird, und nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagen 
zu 100 Prozent. Da jede Erwerbstätigkeit eine höhere 
Steuerbelastung mit sich bringt, hätte dies zu nega-
tiven Erwerbsanreizen geführt. Kein Gehör fand hin-
gegen die teilweise unhaltbare Situation für Heimbe-
wohnerinnen und Heimbewohner. Die EL-Leistungen 
für ihre persönlichen Auslagen variieren heute je nach 
Kanton zwischen 190 und 526 Franken pro Monat. Die 
Behindertenorganisationen hatten einen Mindestbe-
trag von 500 Franken gefordert. Schliesslich müssen 
damit alle persönlichen Auslagen wie z.B. Kleider, Kör-
perpflege oder Freizeit gedeckt werden. Ein weiterer 
Kritikpunkt ist der Entscheid des Ständerats, wonach 
EL-Beziehende bei der Wahl der Krankenkassen massiv 
eigeschränkt werden sollen. Da nur noch maximal die 
dritttiefste Prämie angerechnet werden soll, würden 
sie ständig hin und her wechseln müssen, respekti-
ve die höheren Ausgaben wieder beim Lebensbedarf 
einsparen. Es ist zu hoffen, dass der Nationalrat ent-
sprechend Gegensteuer geben wird. Die zuständige 
Kommission des Nationalrates wird sich im September 
vertieft mit dem Geschäft auseinandersetzen.

Quelle: 
www.inclusion-handicap.ch

Die EL-Reform ist für die Betroffenen mir vielen Einschränkungen verbunden. Bild: Lukas Kapfer, gesellschaftsbilder.de
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Beiträge

Fussgängerorientierung auch für Rollstuhlfahrende

bim. Basel hat die vierzig Jahre alten blauen Tafeln, 
die BesucherInnen auf vorbestimmten Routen durch 
die Stadt lotsten, erneuert. Heutzutage suchen sich alle 
selber ihren Weg, meist mit dem Smartphone in der 
Hand. Das neue Orientierungssystem für TouristInnen 
stellt also zeitgemäss das Kartenmaterial online zur 
Verfügung. Wer lieber nicht mit Bildschirm unterwegs 
ist, kann aber auch eine gedruckte Version bekommen 
(gratis, via Basel Tourismus) und schliesslich stehen 
nach wie vor Tafeln in der Stadt – allerdings nur noch 
rund 100 von vormals 260. Sie stehen an den verschie-
denen Ankunftsorten und an touristisch interessanten 
Stellen und sie werden ergänzt mit über 700 neuen 
Haltestellen-Tafeln an den BVB- und BLT-Linien. Diese 
beinhalten detaillierte Umgebungskarten – auch für 
Einheimische eine Orientierungshilfe, wenn sie sich in 
einem unbekannten Quartier zurecht finden müssen. 
Die neue Fussgängerorientierung ist aber auch für Roll-

stuhlfahrerinnen benutzbar. Bei der Erarbeitung des 
neuen Systems haben sowohl das Präsidial- als auch 
das Bau-und Verkehrsdepartement die Zusammenar-
beit mit den Behindertenorganisationen gesucht. So 
ist nicht nur die Höhe der Tafeln gesenkt worden, so 
dass sie auch vom Rollstuhl aus gelesen werden kön-
nen, sondern man hat auch Vorkehrungen getroffen, 
um die Informationen für Sehbehinderte zugänglich 
zu machen - beispielsweise die Schriftgrösse und die 
Kontraste entsprechend gestaltet und das Glas ent-
spiegelt. Die Online- Informationen sollen zudem 
nach und nach mit behindertenspezifischen Angaben 
ergänzt werden. Georg Mattmüller, Geschäftsleiter des 
Behindertenforums, blickt auf eine gute Zusammen-
arbeit zurück und freut sich, dass die Empfehlungen 
der Behindertenorganisationen problemlos umgesetzt 
worden sind.

Findet Ihre Gabel die Lippen?

Die «blindekuh» ist ausgezeichnet worden.

bim. «Der Betrieb ist einzigartig in seinem Engagement 
für sehbehinderte Menschen und deren Beschäftigung 
im 1. Arbeitsmarkt…» Mit dieser Begründung hat das 
Restaurant «Blindekuh Basel» den diesjährigen Bas-
ler Sozialpreis für die Wirtschaft erhalten. Das Kon-
zept des Dunkelrestaurants, das seine Gäste in völliger 
Dunkelheit ein Essen geniessen lässt und sie mit dieser 
besonderen Erfahrung für das Leben mit einer Sehbe-
hinderung sensibilisiert, wurde speziell gewürdigt. Im 
Restaurant «blindekuh» erfahren sehende Menschen 
Grenzen, die für die Nicht-Sehenden keine sind – ein 
Perspektiven- oder Rollenwechsel, der zum Nachden-
ken anregt, Verständnis wecken kann, in der Ambiente 
der blinden Kuh aber auch einfach Spass machen darf. 
Der Kanton Basel-Stadt will die berufliche Integration 
von leistungseingeschränkten Personen fördern und 
zeichnet deshalb jedes Jahr ein bis zwei Unterneh-
men mit dem Basler Sozialpreis für die Wirtschaft aus. 
Diese Anerkennung ist mit 10 000 Franken dotiert. Im 
Fokus stehen Unternehmen, die Menschen mit Leis-
tungseinschränkungen in überdurchschnittlichem 
Masse ausbilden und/oder beschäftigen und damit zu 
deren nachhaltigen beruflichen oder sozialen Integ-

ration beitragen. Die «blindekuh» ist eine der gröss-
ten privaten Arbeitgeberinnen für Menschen mit einer 
Sehbehinderung. Von den dreissig Mitarbeitenden im 
Restaurant in Basel haben acht eine Sehbehinderung. 
Unterstützt wird die «blindekuh» von der Stiftung 
Blind-Liecht mit Sitz in Zürich.

Restaurant blindekuh Basel, Gundeldingerfeld, 
Dornacherstrasse 192, 4053 Basel
Tel. 061 336 33 00 / basel@blindekuh.ch / 
www.blindekuh.ch
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«Wir gehören alle zusammen»

bim. «Schwul» wird auf Schulhöfen genauso als 
Schimpfwort verwendet, wie «Spasti» oder «behin-
dert». Es gibt viele Parallelen zwischen unterschied-
lichen Diskriminierungsformen: beispielsweise als 
Mensch auf ein einziges Merkmal reduziert zu werden 
oder aufgrund einer bestimmten Eigenschaft ein Etikett 
verpasst bekommen. Unterschiedliche Menschen wer-
den als Gruppierung wahrgenommen und als solche 
mit Vorurteilen behaftet und ausgegrenzt. Es gibt aber 
nicht nur gemeinsame negative Erfahrungen, sondern 
auch gemeinsame Handlungsmöglichkeiten. «Wir ge-
hören alle zusammen», ist Kassandra Ruhm überzeugt. 
Die Behindertenaktivistin aus Bremen startete im Mai 
dieses Jahres ein gemeinsames Poster-Projekt zum 
Thema Diversität und Inklusion. Ein Jahr lang soll jede 
Woche unter dem Motto «Bunt ist schöner» ein neues 
Poster herausgebracht werden, plakatiert an zentra-

len Orten in Bremen und zum Download im Internet. 
Gezeigt werden Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und sexueller Orientierung, Menschen mit und ohne 
Behinderung. Sie sollen helfen, Berührungsängste ab-
zubauen und die Welt etwas fairer, bunter und schöner 
zu machen, hofft Kassandra Ruhm. Alle Interessierten 
können die Bilder herunterladen, drucken lassen und 
aufhängen. Mit einem Porto von sechs Euro werden die 
Poster auch zugeschickt. Eine Ausstellung am Ende der 
Aktion wäre eine schöne Möglichkeit, die Postersamm-
lung, respektive das Thema Inklusion, im deutschspra-
chigen Raum öffentlich zu machen. Das Projekt dauert 
noch bis zum Mai 2018.

http://kassandra.erinatranslations.de 
(unter «Bilder»)

Aus der Serie «Bunt ist schöner». Bild: zVg

w w w . H E L B I N G - S H O P . C H

der Onlineshop  
für Recht,  
Steuern, 
Wirtschaft.

Portofreie  
Lieferung 
bei bestellungen 
über CHF 150.–

HLV_Ins_webshop_180x61mm.indd   1 23.1.2008   9:36:46 Uhr
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100 Kilometer

«Ich hoffe, ihr seid wieder alle munter und ausge-
schlafen. Ihr habt mir ein wunderbares Erlebnis und 
einen super Lauf ermöglicht….» Mit diesen Worten 
bedankte sich Anton Luber bei seinen Schweizer Hel-
ferinnen und Helfern. Der 52jährige blinde Läufer aus 
Nürnberg hat am 10. Juni 2017 den Bieler 100-Kilome-
ter-Lauf erfolgreich absolviert. Er lief mit einer Zeit von 
10:33.43 als 107. von 538 Läufern ins Ziel. Begleitet 
haben ihn fünf Guides von «Blind-Jogging». Der Ver-
ein Blind-Jogging ist die Dachorganisation des Blin-

den-Laufsports mit Sektionen in Basel, Bern, Luzern 
und mit dem Partnerverein Lauftreff Limmattal in Zü-
rich. Er organisiert nicht nur Guides für die Teilnahme 
an Volksläufen, sondern ermöglicht mit seinen Ange-
boten allen interessierten blinden und sehbehinder-
ten Personen, draussen in der Natur zu joggen. Zudem 
bildet er «Guides» aus, die sehbehinderte LäuferInnen 
beim Jogging oder an den Läufen begleiten möchten.

www.blind-jogging.ch

amiamo zum Anfassen!

Hosen, Jacken, Regenschutz und vieles 
mehr.

Besuchen Sie uns vor Ort und Sie erhal-
ten gegen Abgabe dieses Inserates ein 
Geschenk von uns.

01.-02.Dezember 2017
Messe Luzern

+amiamo  |  Merkurstrasse 9  |  4142 Münchenstein  |  Mob: +41 79 800 24 40  |  box@kleidungamiamo.ch 

www.kleidungamiamo.ch

Stand B 2042

Anton Huber und die «Guides»: erfolgreich beim 100-Kilometer-Lauf Biel. Bild: zVg
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www.sportho.ch
Auf eigenen Füssen gehen

sportho-gmbh Dorf 523 · 3997 Bellwald
fon 061/461 71 70 · www.sportho.ch

auch für 
Kinder 
ab 70cm

NEU Grafisches Zentrum
Höchste Druckqualität
Engagierte Mitarbeitende und eine moderne  
Infra struktur sorgen für höchste Druckqualität –  
und dies bei hohen als auch tiefen Auflagen.

Bürgerspital Basel Grafisches Zentrum
Friedrich Miescher-Strasse 30, Postfach, CH-4002 Basel
Telefon 061 326 73 11, Fax 061 382 07 06, grafik@buespi.ch, www.buespi.ch
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Unterhaltungsnachmittag mit Country und Jonglage

Seit Jahrzehnten findet jeweils in der zweiten Juni- 
Hälfte der IVB-Unterhaltungsnachmittag mit Theater, 
Musikshows und ähnlichen Darbietungen statt. Am 
Sonntag, 25. Juni war es wieder soweit: Über 100 Mit-
glieder und Freunde kamen in den Kronenmattsaal 
in Binningen. Doch bevor die einzelnen Show-Acts 
ab 14.00 Uhr über die Binninger Weltbühne gingen, 
nahm um bereits um 10.00 Uhr die Küchenmannschaft 
unter der bewährten Leitung von Max Schneider ihre 
Arbeit auf. Fleissig wurden die traditionellen Bröt-
chen geschmiert und mit feinen Zutaten belegt, die 
Eisschränke gefüllt und die Tische gedeckt. Während-
dessen probten die engagierten Künstler und machten 
den obligaten Soundcheck.

Rechtzeitig wurden alle Mitglieder, welche nicht mehr 
mobil sind, vom IVB-Fahrdienst zu Hause abgeholt. 
Als sich alle Mitglieder und Gäste im Kronenmattsaal 
eingefunden hatten und mit Speis und Trank versorgt 
waren, konnte der Unterhaltungsnachmittag beginnen. 
Unsere Vereinssekretärin Kristina Todosijevic hatte alles 
bestens organisiert und führte gekonnt durch das ab-
wechslungsreiche Programm.
Den Anfang machte die Nonstop R & J Country-Band mit 
flotten Melodien aus dem Wilden Westen. Anschlies-
send verstärkten die Oldstyle-Countrydancers dieses 
Western-Feeling mit ihren schwungvollen Darbietun-
gen. Nach einer Pause hatte dann Star-Jonleur Kaspar 
Tribelhorn mit seiner Comedy-Jonglage-Show seinen 
grossen und gross beklatschten Auftritt. Schliesslich 
traten unsere beiden Country-Formationen in um-
gekehrter Reihenfolge nochmals auf und beendeten 
einen fröhlichen und unterhaltsamen IVB-Nachmittag 
im Binninger Kronenmattsaal.
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Informationsveranstaltungen / Computer- und 
 Handykurs 1:1
11. 09. 2017 «Von der Schule zur Ausbildung und 

in den Beruf (oder IV-Rente)»  
Stiftung für Behinderte «Orte zum 
Leben», Lenzburg

07. 11. 2017 «Was steht meinem Kind zu», 
 Heilpädagogisches Schulzentrum 
Balsthal

24. 10. 2017 Computer- und Handykurs 1:1, 
 Migros Klubschule, Aarau

07. 11. 2017 Computer- und Handykurs 1:1, 
L’Esprit, Basel

Auskunft und Anmeldungen Procap Nordwestschweiz: 
Tel. 0848 776 227, Taste 2 wählen oder per Mail: info@procap-nws.ch

Anlässe
02. 09. 2017 Kiwanis-Erlebnistag für Jugendliche und Kinder mit Behinderung
10. 09. 2017 Jubiläums-Sektionsreise auf die Rigi
26. 11. 2017 Adventsfeier im Hotel Engel, Liestal

Treffpunkte und Kurse für die Mitglieder von Procap 
Nordwest-schweiz im Pfarreiheim St. Marien, Basel
Vorschau auf die nächsten Mitglieder-Treffen im 2017:

29. 09. 2017 Kreativ-Atelier: «Filzen» und Kaffi-Treff
27. 10. 2017 Mitglieder-Treff: Kaffi-Höck
11. 11. 2017 «zäme underwägs»: Besichtigung Verkehrsdrehscheibe Schweiz

14 Uhr Treffpunkt, Westquaistrasse 2, 4019 Basel, 
einstündige Führung, Kostenübernahme durch Procap, Anmeldeschluss 3.11.2017

24. 11. 2017 Kreativ-Atelier: wir kranzen einen Adventskranz und Kaffi-Treff
15. 12. 2017 Kreativ-Atelier: Adventslieder singen und Kaffi-Treff

Treffpunkte und Kurse
Der Treffpunkt für die Procap-Mitglieder findet jeweils am letzten Freitagnachmittag des Monats in der 
Pfarrei St. Marien, Holbeinstrasse 30, Basel statt. Anmeldung Franziska Borer Telefon 061 763 15 15.

Gerne dürfen auch Familienangehörige und Nicht-Mitglieder den Treffpunkt - nach Voranmeldung - 
besuchen!

Computer- und Handykurs 1:1
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Rechtsecke

Frage einer Mutter: 
In der neuen Verfügung der Ergänzungsleistungen 
für unsere Tochter hat die Ausgleichkasse einen zu 
hohen Mietzins berechnet. Gleichzeitig deckt der 
Betrag für die Krankenkassenprämie die effektive 
Prämie nicht. Unter dem Strich geht es jedoch auf. 
Müssen wir dies bei der Ausgleichskasse melden?
Es ist richtig und wichtig, dass Sie die Verfügung über 
die Ergänzungsleistungen genau prüfen. Die Gerichte 
haben in mehreren Urteilen festgehalten, dass Bezü-
ger/-innen von Ergänzungsleistungen (EL) die Berech-
nungen kontrollieren und feststellen müssen, wenn 
die Berechnungen nicht korrekt sind.

Meldepflicht 
Sie müssen es der Ausgleichskasse melden, wenn die 
Verfügung falsch ist. Eine solche Meldepflicht besteht 
auch, wenn sich die finanziellen, tatsächlichen oder 
persönlichen Verhältnisse ändern. Eine Auswirkung 
auf die Leistung der EL hat beispielsweise eine Hei-
rat, Trennung oder Scheidung, eine Erbschaft, der Kauf 
oder Verkauf einer Liegenschaft, der Auszug eines Kin-
des aus der gemeinsamen Wohnung oder der höhere 
Verdienst des Ehegatten. In Ihrem Fall ist es so, dass 
sich der Mietzins reduziert hat, da der Hypothekarz-
ins gesenkt wurde. Den tieferen Mietzins müssen Sie 
der Ausgleichskasse umgehend mitteilen. Kommen Sie 
der Meldepflicht gegenüber der Ausgleichskasse nicht 
nach, droht Ihnen eine Rückforderung der zu viel be-
zahlten Ergänzungsleistungen. Die Ausgleichskasse 
kann die laufenden Ergänzungsleistungen kürzen bis 
der geschuldete Betrag zurückbezahlt ist. Da die fi-
nanziellen Verhältnisse bereits mit den ungekürzten 
Leistungen eng sind, ist eine solche Kürzung beson-
ders schmerzhaft und mit weiteren Einschränkungen 
verbunden.

Freiheitsstrafe und Landesverweis
Wird die Meldepflicht bewusst verletzt, hat dies zudem 
strafrechtliche Konsequenzen. Aufgrund der Änderung 
des Strafgesetzbuches nach der Annahme der Ausschaf-
fungsinitiative durch das Schweizer Volk wurde der un-
rechtmässige Bezug von Leistungen der Sozialversiche-
rung oder der Sozialhilfe unter Strafe gestellt. Voraus-
setzung für eine Verurteilung ist, dass Sie sich bewusst 
waren, dass Sie unrechtmässig Leistungen beziehen 
oder dies zumindest in Kauf nahmen. Es droht eine 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. 
Ausländische Staatsbürger/-innen riskieren zudem, ihr 
Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu verlieren. Bei einer 
Verurteilung droht sogar der Landesverweis.

Pauschale für Krankenkassenprämie
Ein Ausgleich mit der höheren Krankenkassenprämie, 
wie dies in der Anfrage geschrieben ist, ist nicht mög-
lich. Die Krankenkassenprämien werden von den Kan-
tonen im Rahmen einer Pauschale festgelegt. Diese 
umfasst die Grundversicherung. Liegt die individuel-
le Krankenkassenprämie höher, wird die Differenz im 
Rahmen der Ergänzungsleistungen nicht übernommen. 
Gleiches gilt, wenn jemand Zusatzversicherungen ab-
geschlossen hat, die ebenfalls nur in Ausnahmefällen 
gedeckt sind.

Abschliessend festzuhalten ist, dass es wichtig ist, die 
EL-Berechnungen jedes Jahr neu zu überprüfen und 
allfällige Änderungen oder Anpassungen sofort zu mel-
den. Ich empfehle Ihnen daher, umgehend mit der 
zuständigen Ausgleichskasse Kontakt aufzunehmen.

Irja Zuber, Rechtsanwältin Procap
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Hirnfitness erhalten

Jeder achte Mensch ist hörbehindert – jedoch versor-
gen sich nur die Hälfte der Betroffenen mit Hörsyste-
men (54% – gemäss Studie 2016).

Durchschnittlich unternehmen Betroffene erst sieben 
Jahre nach einer diagnostizierten Hörminderung etwas 
dagegen.

Wer jahrelang akustisch zu wenig stimuliert wird, ver-
mindert seine Fähigkeit zur Sprachwahrnehmung und 
-verarbeitung im Gehirn. Eine erfolgreiche Hörgeräte-
anpassung wird dadurch schwierig. Deshalb lassen Sie 
unbedingt regelmässig Ihr Gehör testen.

Erfolgreich kommunizieren können Schwerhörige dank 
guter Hörsysteme.

Noch mehr Erfolg erzielen Schwerhörige, wenn sie zu-
sätzlich zu den Hörsystemen das Lippenablesen lernen.

Gutes Hirntraining (zum Beispiel Gedächtnistraining 
oder eine Fremdsprache lernen) unterstützt Sie dabei, 
bis ins hohe Alter geistig rege zu bleiben und trotz 
Schwerhörigkeit gut kommunizieren zu können.

Hirnfitness kann erhalten bleiben durch geistiges Trai-
ning – bis ins hohe Alter! Darum sind Lippenlese- und 
Gedächtnistrainingskurse besonders wertvoll.

Im Schwerhörigen-Verein Nordwestschweiz SVNWS pro-
fitieren Sie von den Erfahrungen betroffener Schwer-
höriger – Sie sind nicht alleine.

Laute Musik schädigt das Gehör. Viele schätzen dieses 
Risiko als zu gering ein.

Gehörschutz ist besonders wichtig – holen Sie sich 
beim Schwerhörigen-Verein NWS gratis einen Gehör-
schutz!

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen rund um die 
Schwerhörigkeit. Kommen Sie vorbei und informieren 
Sie sich persönlich bei uns an der Geschäftsstelle.

Falknerstrasse 33 in Basel, 3. Stock mit Lift.
Kontakt: info@svnws.ch, www.svnws.ch,
061 261 22 24

 Bild: zVg
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Ein wahrer Grund zum Feiern

Das REHAB Basel feiert dieses Jahr sein 50. Jubiläum. 
Um diesen besonderen Tag zu zelebrieren, fand am Wo-
chenende des 10. und 11. Juni ein Tag der offenen Tür 
statt. FRAGILE Suisse wurde eingeladen, sich am 8. Juni 
vorzustellen. Die Leiterin der Kommunikations- und 
Marketingabteilung Juliana Campos war vor Ort und 
wurde vom neuen Präsidenten Gerd Schwittay und der 
Geschäftsleiterin Ursula Carrer der Regionalvereinigung 
Basel unterstützt. Am Samstag und Sonntag wechselten 
sich die restlichen Basler Vorstandsmitglieder am Stand 
ab. Es bestand grosses Interesse und viele der insge-
samt schätzungsweise 10 000 Besucher stellten vielsei-
tige Fragen. Meist waren es ehemalige Patienten der 
Klinik, FRAGILE Suisse war ihnen also schon bekannt. 

Diejenigen, die noch nie von uns gehört hatten, zeig-
ten sich aufgeschlossen gegenüber unserem Einsatz. 
Die Veranstaltung war somit ein voller Erfolg und wird 
bestimmt auch dank der vielfältigen Gastronomie und 
der mitreissenden Live-Musik allen Teilnehmern in po-
sitiver Erinnerung bleiben.

Rosella Giacomin

Grafisches Zentrum
Kreative Kundenlösungen – höchste Druckqualität
Engagierte Mitarbeitende und eine moderne Infrastruktur sorgen für höchste Druckqualität – 
bei hohen als auch tiefen Auflagen.
Bürgerspital Basel Grafisches Zentrum
Friedrich Miescher-Strasse 30, Postfach, CH-4002 Basel, Telefon 061 326 73 11, Fax 061 382 07 06 
grafik@buespi.ch, www.buespi.ch

Juliana Campos, Gerd Schwittay und Ursula (Ursi) Carrer im Einsatz. Bild: zVg
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Anzeigenverwaltung,  Behindertenforum, Bachlettenstrasse 12,  
Redaktionsadresse CH-4054 Basel, Telefon 061 205 29 29 
   Fax 061 205 29 28, info@behindertenforum.ch 
  www.behindertenforum.ch

BEHINDERTENFAHR-  UND BEGLE I TD IENSTE

Subventionierte Behindertenfahrten
BTB Behinderten–Transport GmbH  
Leimgrubenweg 16, 4053 Basel
Fahrtenbestellung: Telefon 061 666 66 66 (   6–22 Uhr   )
Anmeldung Fahrberechtigung: KBB, Koordinationsstelle Fahrten 
für Behinderte, Telefon 061 690 70 66

Regelmässige Fahrten und Freizeitfahrten für Alle
IVB–Behinderten–Selbsthilfe, Geschäftsstelle, Schlossgasse 11,
4102 Binningen, Telefon 061 426 98 00 (   Mo–Fr 6–18 Uhr   )

Rollimobil, rollstuhlgängiges Mietauto
IVB, Adresse s.o. Telefon 061 426 98 15 (   Mo–Fr 7–18 Uhr   )

Taxifahrten für Behinderte
Telefon 061 222 22 22 (   Rollstuhl–Taxi, 7–17 Uhr   )
Telefon 061 333 33 33 (   Rollstuhl–Taxi, 8–17 Uhr   )

Fahrten ausserhalb der Region
Behinderten–Fern–Transport (   Schweiz   ), Münchensteiner-
str. 270, 4053 Basel, Telefon 061 331 34 34

Fahrdienst SRK Kanton Basel–Stadt
Fahrten zu Erholungs- / Klinikaufenthalten und  Besuchen 
ausserhalb Basel durch Freiwillige (   nur beschränkt für 
 Rollstuhlfahrende   )
SRK Basel–Stadt, Bruderholzstr. 20, 4053 Basel, T 061 319 56 53
Montag–Freitag 8–12 Uhr / 14–16 Uhr

Rollstuhlbusunternehmen in der Region (   Preis auf Anfrage   ):
Hofmeier AG, Lausenstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 921 22 24
Kleinrath AG, Arisdörferstr. 87, 4410 Liestal, T 061 921 22 11
Kuster AG, Car–Reisen, 4133 Pratteln, Telefon 061 811 14 26
Recher, Hauptstrasse 116, 4417 Ziefen, Telefon 061 931 19 60

Kontaktstellen für ÖV–Reisende mit einer Behinderung
SBB Call Center Handicap Gratistel: 0800 007 102  
mobil@sbb.ch,
Mobility International Schweiz (   MIS   ), Reisefachstelle für Men-
schen mit Behinderung, T 041 62 206 88 35 / www.mis-ch.ch

«Compagna»
Begleitservice für Reisende / Bahnhofhilfe
Einsatzzentrale, Eschenstr. 1, 9000 St Gallen, T 071 220 16 07

Begleit- Betreuungsdienste BS und BL
SRK Basel–Stadt, Bruderholzstr. 20, 4053 Basel, T 061 319 56 53
SRK Baselland, Fichtenstrasse 17, 4410 Liestal, T 061 905 82 00

«AmBeWo»
Ambulant begleitendes Wohnen BS und BL
Hohenrainstr. 12C, 4133 Pratteln, Telefon 058 755 28 28

BAUBERATUNGSSTELLEN

Schweiz. Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
Kernstrasse 57, 8004 Zürich, Telefon 01 299 97 97
Fax 01 299 97 98, info@hindernisfreies-bauen.ch

Basel–Stadt: Pro Infirmis Basel–Stadt
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel, Telefon 061 225 98 60

Baselland: Procap Nordwestschweiz
Joseph Schmid, Arisdörferstrasse 16, 4410 Liestal
Telefon 061 923 24 24, Fax 061 923 24 20,
joseph.schmid@jsp-ch.com

RECHTSD IENST  SOZ IALVERS I CHERUNGEN

Behindertenforum Rechtsdienst
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel, Telefon 061 205 29 29
Telefonische Rechtsauskünfte und Kontaktnahmen Rechtsdienst
Dienstag und Mittwoch 10–12 Uhr

Sozialversicherungsberatung Procap Nordwestschweiz
St. Jakobs–Strasse 40, 4052 Basel, Telefon 0848 776 227
Kontaktaufnahme: Mo–Fr 8.30–11.30 Uhr, Mo 13.30–16.00 Uhr

BEHINDERUNG UND KRANKHE IT

Patientenstelle Basel
Beratungsstelle bei Problemen mit Ärzten, Spitälern etc.
Hebelstrasse 53, Postfach, 4002 Basel, Telefon 061 261 42 41

Zentrum Selbsthilfe – Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Tel. Beratung: Mo / Di 10.00 – 12.30 Uhr, Mi / Do 15.00 – 17.00 Uhr 
Pers. Beratung: Di 16.00 – 18.00 Uhr, Do 11.00 – 13.00 Uhr  
Telefon 061 692 81 00, Feldbergstrasse 55, 4057 Basel 

A IRAMOUR°

Beratungsstelle für Menschen mit einer geistigen Behin-
derung und deren Umfeld zum Thema Beziehungen und 
Sexualität.
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel, Telefon 061 205 29 27
info@airamour.ch, www.airamour.ch

INFORMAT IONEN IM NET Z

www.sozialkompass.ch
Soziale Angebote und Institutionen in Basel von A–Z

www.stiftungmosaik.ch
Informationen und Dienstleistungen in Baselland, unter
« Broschüren herunterladen»

www.behindertenforum.ch
unter « Adressen »
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Kontakt Mitgliedorganisationen

ASPr – SVG (   Schweizerische Vereinigung der Gelähmten   ), Ortsgruppe beider Basel
Marcel Studer, Präsident, Gstaltenrainweg 81, 4125 Riehen, Telefon 061 313 71 66 
www.aspr-svg.ch

Schwerhörigen-Verein Nordwestschweiz, Geschäftsstelle
Falknerstrasse 33, 4001 Basel, Telefon 061 261 22 24, Fax 061 262 13 90 
info@svnws.ch, www.svnws.ch

Band–Werkstätten Basel, Büro und Werkstätten
Prattelerstrasse 23, 4052 Basel, Telefon 061 378 88 77 
www.band-Werkstaetten.ch

FRAGILE SUISSE, Basler Vereinigung für Hirnverletzte Menschen, Sekretariat
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel, Telefon 061 271 15 70,
www.fragile.ch

insieme Baselland  insieme Basel, Geschäftsstelle
Eichenweg 1, 4410 Liestal, T 061 922 03 14  Wettsteinallee 70, 4058 Basel, T 061 281 17 77 
info@insieme-bl.ch, www.insieme-bl.ch  www.insieme-basel.ch

Rheinleben
Clarastrasse 6, 4058 Basel, Telefon 061 686 92 22
info@rheinleben.ch, www.rheinleben.ch

IVB, Behinderten-Selbsthilfe beider Basel, Geschäftsstelle
Schlossgasse 11, 4102 Binningen, Telefon 061 426 98 00 
www.ivb.ch

Plusport, Behindertensport Basel (   BSB   ), Sekretariat
Tulpenweg 7, 4123 Allschwil, Telefon 061 481 59 40 (   11–12 Uhr   ) 
www.bs-basel.ch

Procap Nordwestschweiz
Geschäfts- u. Beratungsstelle, St. Jakobs-Str. 40, 4052 Basel, T. 0848 776 227, info@procap-nws.ch 
Regionalstelle Baselbiet, Thierstein, Dorneck, Telefon 061 763 15 15 
www.procap-nws.ch

SBb Schweiz. Blindenbund, Regionalgruppe Nordwestschweiz (   RGN   )
Brigitte Häner, Neueneichweg 14, 4153 Reinach, Telefon 061 702 10 81 
www.blind.ch

SBV Schweiz. Blinden- und Sehbehinderten-Verband, Nordwestschweiz
Pius Odermatt, Präsident, Im Glögglihof 16, 4125 Riehen, Telefon 061 692 08 94 
www.sbv-fsa.ch

SMSG Schweiz. Multlipe Sklerose Gesellschaft, Regionalgruppe Basel und Umgebung
Monique Tschui, Holeeweg 8, 4123 Allschwil, Telefon 061 361 56 66 
www.multiplesklerose.ch

Vereinigung Cerebral Basel, Geschäftsstelle
Oberwilerstrasse 159, 4054 Basel, Telefon 061 271 45 66 
www.cerebral-basel.ch

SGB-FSS Schweizerischer Gehörlosenbund
Räffelstrasse 24, 8045 Zürich, Telefon 044 315 50 40, Fax 044 315 50 47 
info-d@sgb-fss.ch, www.sgb-fss.ch

Gehörlosen-Fürsorgeverein der Region Basel
Oberalpstr. 117, 4054 Basel, Telefon 061 272 13 13, Fax 061 272 13 16,  
office@bilingual-basel.ch, www.bilingual-basel.ch

Zentrum Selbsthilfe
Feldbergstrasse 55, 4057 Basel, Telefon 061 689 90 90 
mail@zentrumselbsthilfe.ch, www.zentrumselbsthilfe.ch

Asperger-Hilfe Nordwestschweiz
Rickenbacherstrasse 23, 4460 Gelterkinden, Telefon 061 981 39 84 (  Fam. Zettel  ) 
info@aspergerhilfe.ch, www.aspergerhilfe.ch

Verein Blind-Jogging
Hirschgässlein 30, 4051 Basel, Telefon 061 228 73 77, 
info@blind-jogging.ch, www.blind-jogging.ch 
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